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Übersichtsplan

ZEICHENERKLÄRUNG (LEGENDE)
1.0  FESTSETZUNGEN

1.1  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB-; §§ 1 bis 11 BauNVO)

    Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

1.2  Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

      1.3  Bauweisen, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

              o          Offene Bauweise

      nur Einzelhäuser zulässig

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

                        überbaubare Grundstücksfläche
                        nicht überbaubare Grundstücksfläche

1.4  Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

          Straßenverkehrsfläche

    Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
    besonderer Zweckbestimmung

    Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

    Zweckbestimmung:

      Verkehrsberuhigter Bereich

    Verkehrsgrün

2.0  Sonstige Planzeichen

    Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

 Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
  vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

     Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, wie Abgrenzung des Maßes
     der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

 
3.0  SONSTIGE FESTSETZUNGEN UND DARSTELLUNGEN

     Nutzungsschablone lfd.-Nr. mit Angabe von:

                         
                         1 - Gebietsart

                         2 - Zahl der Vollgeschosse, Trauf- / Firsthöhe

                         3 - Grundflächenzahl

                         4 - Geschoßflächenzahl

                         5 - Bauweise

                         6 - Dachneigung / Dachform

5.0  HINWEISE

     Vorschlag Grundstücksteilung

15,0

1 2

3 4

5 6

1125
6

3

4.0  BESTAND

                        Flurstücksgrenzen

                      Flurstücksnummern

                         Bestehende Hauptgebäude mit Hausnummer

     Bestehende sonstige bauliche Anlagen

  

3

    Geschossflächenzahl (GFZ)

                         Dezimal im Kreis, als Höchstmaß; z. B. 0,8

                         Grundflächenzahl (GRZ)

       0,4     Dezimalzahl; z. B. 0,4

                         Zahl der Vollgeschosse

        II               als Höchstmaß, römische Ziffer; z. B. II

                         Höhe baulicher Anlagen in ...m über einem Bezugspunkt

                         Siehe Festsetzungen zur Nutzungsschablone, Planteil und
                         textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan

N1

   Vermaßung, z.B. 15,0 Meter; bzw. 3,0 Meter
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VB

WA
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STADT - RAMSTEIN-MIESENBACH
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
"Wohnpark Balthasarstraße"; 2. Änderung

Datengrundlage:
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung
Rheinland-Pfalz Mit der Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan in Kraft.

Diesem Bebauungsplan ist eine Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt.

E/D

1.5  Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
       Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
       sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

    Zweckbestimmung:

    Anpflanzen: Bäume

VG

Verfahrensvermerke
1. Änderungs-/ Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 8

und § 13 BauGB   ____________________

2. Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses § 2 Abs. 1 BauGB   ____________________

3. Beschluss über die öffentliche Auslegung des Planentwurfes
gemäß § 13 Abs. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB     ____________________

4. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
gemäß § 13 Abs. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB     ____________________

5. Beteiligung der betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange
 gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 

 mit Schreiben vom:   ____________________

vom:   ____________________
6. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes

gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB bis:   ____________________

7. Prüfung der während der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung
vorgebrachten Bedenken und Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und
§ 4 Abs. 2 BauGB und Beschlussfassung der Abwägung   ____________________

8. Mitteilung des Prüfungsergebnisses gemäß § 3 Abs. 2 BauGB   ____________________

9. Dieser Plan wurde gemäß § 10 Abs. 1 BauGB von der Stadt
Ramstein-Miesenbach als Satzung beschlossen  ____________________

  ____________________
Stadtbürgermeister
Ralf Hechler

10. Ausfertigungsvermerk

 
Ramstein-Miesenbach, den ____________________   ____________________

Stadtbürgermeister
Ralf Hechler

 

11. Öffentliche Bekanntmachung   

     Ramstein-Miesenbach, den   ____________________    ____________________
Stadtbürgermeister
Ralf Hechler
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